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Verordnung des Kultusministeriums über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahnen der Fachlehrkraft Sonderpädagogik, För-
derschwerpunkt geistige Entwicklung, der Technischen Lehrkraft Sonderpädagogik, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sowie 
der Fachlehrkraft Sonderpädagogik, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung (APrOFTL vom 24.11.2015) 
 
Handreichung zum fachdidaktischen Kolloquium 
 

Verordnungstext Hinweise/Erläuterungen Anhaltspunkte zur Umsetzung 

Auszug aus der APrOFTL  
§ 25 fachdidaktisches Kolloquium 
 
(1) Das fachdidaktische Kolloquium findet 
in der Regel im Anschluss an die unter-
richtspraktische Prüfung statt und wird 
von denselben Prüferinnen und Prüfern 
abgenommen; es dauert etwa 45 Minuten 
und soll vom gesehenen Unterricht und 
vom geplanten mittelfristigen Unterrichts-
vorhaben ausgehen, sich jedoch mindes-
tens zur Hälfte mit über diese hinausge-
henden Fragen befassen. § 21 Absatz 3 
Satz 1 bis 3 gilt entsprechend. 
 

Was ist ein fachdidaktisches Kollo-
quium? 
Das fachdidaktische Kolloquium hat den 
Grundcharakter eines Fachgespräches. Es 
stellt zum einen die vertiefende und erwei-
ternde Reflexion von Unterrichtszusam-
menhängen vor dem Hintergrund der im 
durchgeführten mittelfristigen Unterrichts-
vorhaben und der gezeigten Unterrichts-
praxis gemachten Erfahrungen und Be-
obachtungen dar, zum anderen beinhaltet 
es fachliche und fachwissenschaftliche 
Themen und Inhalte, die weitere Kompe-
tenzbereiche der Ausbildungsstandards 
einschließen. Medien und Materialien kön-
nen zur Veranschaulichung einbezogen 
werden. 
 
Das Kolloquium soll etwa 30 Minuten nach 
Ende der Unterrichtsstunde beginnen. 
 
Die Vorsitzende oder der Vorsitzende leitet 
die Prüfung, prüft selbst und ist verantwort-
lich für die Einhaltung der Vorschriften und 
der zeitlichen Vorgaben. 

Vor der Prüfung 
spricht sich die Prüfungskommission über 
die Gestaltung des Kolloquiums und die 
Protokollführung ab. 
 
Das Kolloquium orientiert sich an den Aus-
bildungsstandards/ Kompetenzbeschrei-
bungen der Fachseminare, hierbei sind 
nachfolgende Kompetenzen besonders be-
deutsam:  
 
Die Anwärterin oder der Anwärter 
• zeigt zentrale Aspekte theorie- und hy-

pothesengeleitet auf. 
• reflektiert die gezeigte Unterrichtspraxis 

in Verbindung mit dem mittelfristigen 
Unterrichtsvorhaben. 

• reflektiert diagnostische Erkenntnisse, 
individuelle Zielformulierungen, Bil-
dungsangebote und erreichte Kompe-
tenzen und Lernzuwächse in Bezug auf 
die Schülerinnen und Schüler.  

• reflektiert die gewählten didaktischen, 
fachdidaktischen und förderschwer-
punktbezogenen Modelle, Konzepte, 
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 Methoden und Medien und leitet Alter-
nativen und Konsequenzen für zukünfti-
ges unterrichtliches Handeln ab. 

• nimmt Bezug zu relevanten Bildungs-
plänen und schulischen Curricula 
(Schul-, Kern- und Stufencurriculum) 

• reflektiert die Bildungsangebote in Be-
zug auf deren Bedeutsamkeit für Aktivi-
tät und Teilhabe der Schülerinnen und 
Schüler und berücksichtigt langfristige 
Zielsetzungen in Hinblick auf Kompe-
tenzerwerb. 

• reflektiert Aspekte aus den Kompetenz-
beschreibungen der Fachseminare und 
deren standortspezifischen Ausbil-
dungsinhalten. 

• zeigt zu weiteren beruflichen Arbeitsfel-
dern Transfermöglichkeiten auf. 

• reflektiert aktuelle bildungspolitische 
Entwicklungen. 

2) Wer den Vorsitz führt, eröffnet nach 
dem fachdidaktischen Kolloquium auf 
Wunsch die Note der unterrichtsprakti-
schen Prüfung nach § 24 sowie die Note 
des fachdidaktischen Kolloquiums und ge-
gebenenfalls auf Verlangen zugleich deren 
tragenden Gründe. 

Das fachdidaktische Kolloquium ist mit 
5/48 Anteilen an der Gesamtnote gewich-
tet. 

Tragende Gründe für die Benotung sind ei-
nerseits die inhaltliche Qualität der oben-
genannten Reflexionen als auch der Aus-
prägungsgrad insbesondere nachfolgend 
genannter Kompetenzen. 
 
Die Anwärterin oder der Anwärter  
• greift Impulse auf und zeigt flexibles 

Gesprächsverhalten.  
• wendet Fachsprache an.  
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• bezieht Stellung und argumentiert plau-
sibel.  

• reflektiert unterschiedliche Perspekti-
ven.  

• stellt unterrichtspraktische Erfahrungen 
theoretisch fundierten Ansätzen gegen-
über und bilanziert Erfahrungen und Er-
hebungen. 
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